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Betreff 

Sanierung der Laufbahn und des Allwetterplatzes, Neubau einer Weitsprunganlage an der 
Mittelschule Cadolzburg 

 
Sachverhalt: 
Die Sanierung der 100-Meter-Laufbahn sowie der zugehörigen Palisaden westlich der Mittelschule 
soll im Herbst 2026 erfolgen. Hierfür wurden Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 100.000 € 
vom Haushaltsjahr 2025 in das Haushaltsjahr 2026 übertragen. 
 
Nach Rücksprache mit der Regierung von Mittelfranken als zuständiger Förderstelle soll im 
Rahmen eines Zuwendungsantrags auch der sanierungsbedürftige Allwetter-Hartplatz 
berücksichtigt werden. Dieser befindet sich derzeit noch unter den Interimsgebäuden der 
Mittelschule und kann daher erst nach deren Rückbau saniert werden. Die Umsetzung soll deshalb 
als zweiter Bauabschnitt im Folgejahr erfolgen. 
 
Die Sanierung des Allwetterplatzes war bereits im Haushalt 2020 mit 150.000 € berücksichtigt, 
wurde jedoch aufgrund der laufenden Schulgebäudesanierung auf den Zeitraum nach Abschluss 
der Hochbaumaßnahme zurückgestellt. Für den Haushalt 2027 wird die Verwaltung hierfür erneut 
entsprechende Mittel veranschlagen. 
 
Für die Einholung der schulaufsichtlichen Genehmigung sowie für die Beantragung einer 
Förderung ist ein entsprechender Durchführungsbeschluss des zuständigen Gremiums 
erforderlich. 
 
 
Rechtliche Grundlagen 
Die Maßnahmen betreffen die Schulsportanlagen der Mittelschule und damit den schulischen 
Sachaufwand des Schulaufwandsträgers. 
 
Für die Beantragung einer staatlichen Zuweisung ist die schulaufsichtliche Genehmigung durch die 
Regierung von Mittelfranken erforderlich. Die Verwaltung wird hierzu die notwendigen Unterlagen 
zusammenstellen und das Verfahren mit der Förderstelle abstimmen. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
Für den ersten Bauabschnitt wurden 100.000 € vom Haushaltsjahr 2025 in das Haushaltsjahr 2026 
übertragen. 
 
Für den zweiten Bauabschnitt zur Sanierung des Allwetter-Hartplatzes sind im Haushalt 2027 
entsprechende Mittel vorzusehen. Die konkrete Höhe ist nach weiterer Kostenermittlung und 
Angebotseinholung zu veranschlagen. 
 
Durch die Beantragung einer Förderung soll eine anteilige Refinanzierung der förderfähigen 
Kosten erreicht werden. Für die Maßnahme wird eine Förderung nach Art. 10 BayFAG beantragt. 
Nach derzeitiger Einschätzung und vorbehaltlich der abschließenden Prüfung durch die Regierung 
von Mittelfranken ist von einer Förderung in Höhe von voraussichtlich ca. 60 % der 
zuweisungsfähigen Ausgaben auszugehen. Die tatsächliche Förderhöhe wird erst im Rahmen des 
Zuwendungsverfahrens verbindlich festgesetzt. Die Bagatellgrenze liegt grundsätzlich bei 100.000 
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€ zuweisungsfähigen Ausgaben; Maßnahmen dürfen außerdem grundsätzlich nicht vor 
Bewilligungsbescheid oder Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn begonnen werden 
 
 
Bewertung des Sachverhalts 
Die Sanierung der 100-Meter-Laufbahn, der Palisaden sowie des Allwetter-Hartplatzes ist aus 
Sicht der Verwaltung sachgerecht, da die Anlagen sanierungsbedürftig sind und dauerhaft für den 
schulischen Sportbetrieb erhalten werden sollen. 
 
Die Aufteilung in zwei Bauabschnitte ist zweckmäßig, da der Allwetter-Hartplatz erst nach Wegfall 
der Interimsgebäude vollständig saniert werden kann. Durch die gemeinsame Berücksichtigung im 
Zuwendungsverfahren kann die Maßnahme förderrechtlich sinnvoll vorbereitet werden. 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
Die Verwaltung wird beauftragt, die hierfür erforderliche schulaufsichtliche Genehmigung 
einzuholen, einen entsprechenden Zuwendungsantrag bei der Regierung von Mittelfranken zu 
stellen sowie Angebote einzuholen und dem zuständigen Gremium einen Vergabevorschlag zur 
weiteren Beschlussfassung vorzulegen. 
 
 
Finanzierung: 
 

Finanzielle Auswirkungen: 

 nein   ja Gesamtkosten: 100.000 Euro 

Jährliche Folgelasten: 

 nein   ja € / Jahr:       Euro 

Veranschlagung im Haushalt: 

 nein   ja Produkt: 21211  Konto: 521110 / 033120 

wenn nein, Deckungsvorschlag:       

Produkt:              
Konto:              

 
 


